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VLR Virginia Law Review
VSWG Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte (Bonn)
WKPh Wochenschrift für klassische Philologie
WKPh Wochenschrift für klassische Philologie
WVPJZ Wissenschaftliche Vierteljahrsschrift zur Prager Juristischen Zeit-

schrift
WWA Weltwirtschaftliches Archiv
YLJ The Yale Law Journal
ZGR Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft
ZHR Zeitschrift für das gesamte Handels- und Wirtschaftsrecht
ZPÖR	 (Grünhuts)	Zeitschrift	für	das	Privat-	und	öffentliche	Recht	der	

Gegenwart.
ZRG Zeitschrift für Rechtsgeschichte
ZSR Zeitschrift für schweizerisches Recht. Revue de droit suisse. Ri-

vista di diritto svizzero (Basel)
ZVR Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft

Im Übrigen wird auf die Abkürzungen bei Kaser, RP 12, S. XIX–XXX sowie auf Kirch-
ner,	Hildebert,	Abkürzungsverzeichnis	der	Rechtssprache,	10.	Aufl.,	Berlin	2021	ver-
wiesen.



Hinweise und Erläuterungen zu den Fundstellenangaben

Wenn in den Fundstellen kein Verfasser genannt ist, handelt es sich, sofern nicht aus dem 
Zusammenhang	 ersichtlich	 ein	 anderer	Autor	 gemeint	 ist,	 um	Veröffentlichungen	von	
Fritz Schulz. Die Angabe „SZ 68 (1951), S. 4“ ist also wie „Schulz, SZ 68 (1951), S. 4“ 
zu lesen.
 Die Jahreszahlen in runden Klammern beziehen sich grundsätzlich auf das angegebe-
ne	Publikationsdatum	der	zitierten	Abhandlung	bzw.	den	Jahrgang	der	betreffenden	Zeit-
schrift.

Beispiel: Mitteis, SZ 34 (1913), S. 415

Jahreszahlen in eckigen	Klammern	 beziehen	 sich	 bei	 einer	 erneuten	Veröffentlichung	
einer Abhandlung (z. B. im Rahmen von Gesammelten Schriften) auf das ursprüngliche 
Publikationsdatum.

Beispiel: Biondi, Scritti 4 [1939], S. 756 f.

Die zitierte Abhandlung Biondis wurde (1965) in dem vierten Band seiner „Scritti Giu-
ridici“	wieder	abgedruckt,	aber	erstmals	1939	veröffentlicht.	Für	die	Einordnung	in	den	
Kontext ist hier jedoch vor allem das erstmalige Publikationsdatum wichtig.
Daneben wird, soweit diese Information für das tiefere Verständnis von Bedeutung ist, 
mit eckigen Klammern auch das ursprüngliche Erscheinungsdatum der zitierten Abhand-
lung	gekennzeichnet,	das	nicht	selten	von	der	offiziellen	Jahresangabe	abweicht.

Beispiele: Riccobono, BIDR 9 (1896) [1898], S. 299 f.; Berger, BIDR 32 (1922) [1915], 
S. 152

Diese Regel gilt auch z. B. für einzelne Aufsätze eines Sammelbands, die bereits zur Pu-
blikation eingereicht und unter Umständen als eine Art Sonderabdruck zumindest von 
einzelnen Gelehrten gelesen werden konnten.

Beispiel: Symb. Lenel (1935) [1933], S. 145, Fn. 1

Es handelt sich, da kein Verfasser genannt wird, um eine Arbeit von Schulz („Die Über-
lieferungsgeschichte der Responsa des Cervidius Scaevola“), die in den 1935 erschiene-
nen „Symbolae Friburgenses in honorem Ottonis Lenel“ publiziert, tatsächlich aber be-
reits 1933 fertiggestellt wurde.



A. Einleitung

I. Gegenstand und Ziel

Gegenstand dieser Arbeit ist die Untersuchung der Entwicklung der romanis-
tischen Methode bei Fritz Schulz. Während über die Person und das Schicksal 
des großen Romanisten schon viel geschrieben wurde, ist sein wissenschaft-
liches Werk bislang noch nicht Gegenstand eingehender Untersuchungen ge-
wesen. Dabei ist gerade sein Name untrennbar mit einer überaus bedeutenden 
methodischen Entwicklung in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts verbun-
den,	die	Schulz	selbst	gegen	Ende	seiner	Schaffenszeit	als	eine	solche	von	der	
„Älteren“ zur „Neuen Arbeitshypothese“ mit den folgenden Worten beschreibt:

„So arbeitete denn die Interpolationen-Forschung mit der folgenden, von vornherein be-
denklichen, jedenfalls ungeprüften Arbeitshypothese:
 1. Die klassischen Juristenschriften sind (von Schreibfehlern und Glossemen abge-
sehen) unversehrt in die Hände der justinianischen Kompilatoren gelangt.
 2. Wenn und soweit also ein Digestentext aus sprachlichen oder sachlichen Gründen 
dem klassischen Autor abzusprechen war, so war er (soweit er nicht als Glossem angese-
hen werden konnte) den Kompilatoren zuzusprechen.
 3. Und umgekehrt: wenn ein Text nicht als von den Kompilatoren interpoliert bezeich-
net werden konnte (insbesondere wenn er gleichlautend in einer vorjustinianischen Quel-
le erschien), so war seine Klassizität gesichert. […]
 Die neue Arbeitshypothese, die sich aus der unverdrossenen und mühsamen Forschung 
der letzten vierzig Jahre ergeben hat, läßt sich heute kurz dahin formulieren:
 1. Die justinianischen Kompilatoren haben die Exzerpte, die sie den ihnen vorliegen-
den Ausgaben der klassischen Autoren entnommen hatten, drastisch gekürzt und auch 
sonst mannigfach interpoliert. Diese Veränderungen sind zahlreich, aber doch nicht so 
zahlreich und vor allem in der Regel nicht so tiefgreifend und umfangreich, als die ältere 
Forschung annahm und auf Grund ihrer Arbeitshypothese annehmen musste. […]
 2. Viel zahlreicher und formell tiefgreifender waren die Umgestaltungen, die die klas-
sischen Texte in vorjustinianischer Zeit erfahren haben, und zwar im Westreich, in der 
römischen, und nicht in der byzantinischen Rechtsschule. Diese Umformungsarbeit fand 
statt […] am Ende des 3. und in der ersten Hälfte des 4. Jh.s […] Die Ausgaben, die die 
justinianischen Kompilatoren benutzten, enthielten also nicht mehr die reinen Texte, die 
die Klassiker selbst geschrieben hatten, sondern Texte, die von nachklassischen Händen 
mehr oder minder stark umgeformt waren.
	 3.	Wenn	und	 soweit	wir	 also	 in	der	 justinianischen	Kompilation	einen	Text	finden,	
den wir aus sprachlichen oder sachlichen Gründen als unecht bezeichnen müssen, so 
darf nicht ohne weiteres eine justinianische Interpolation angenommen werden, vielmehr 
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muss versucht werden, zwischen justinianischen und vorjustinianischen Interpolationen 
zu scheiden […] Und umgekehrt: Wenn ein in der justinianischen Kompilation überlie-
ferter Text gleichlautend in einer vorjustinianischen Quelle steht, so ist zwar bewiesen, 
dass eine justinianische Interpolation nicht vorliegt, die Klassizität aber ist damit nicht 
bewiesen.“1

Es liegt auf der Hand, dass Schulz mit diesen Worten nicht bloß als neutraler 
Beobachter Bilanz zieht, sondern dass sich in ihnen gerade auch die Wahrneh-
mung einer eigenen Entwicklung ausdrückt.

In der Tat ging Schulz zu Beginn im Lichte der Älteren Arbeitshypothese 
von einer Zweiteilung der überlieferten Texte in „klassisch-justinianisch“ aus 
und	entwickelte	erst	im	Wege	jahrzehntelanger	Forschung	eine	differenziertere	
Sichtweise. Als zunächst einer der bedeutendsten Vertreter der unter der Älteren 
Arbeitshypothese stehenden Interpolationistik trug er gerade mit seinen eigenen 
Studien maßgeblich zu deren Überwindung bei und wurde so zu einem der ent-
scheidenden Wegbereiter der von der Neuen Arbeitshypothese programmatisch 
geforderten Textstufenforschung.

Auf diese Entwicklung haben bereits andere hingewiesen,2 ohne jedoch über 
erste Ansätze einer näheren wissenschaftsgeschichtlichen Auseinandersetzung 
hinauszugelangen.3 Eine solche Auseinandersetzung ist aber nicht zuletzt auch 
deshalb angezeigt, weil sich in jüngerer Zeit zwar zahlreiche Forschungsbei-
träge mit den Arbeiten von Schulz beschäftigen, dabei aber nicht immer den 
Entstehungskontext gebührend berücksichtigen. Das mag in dem Glauben ge-

1	 SZ	68	(1951),	S.	4	u.	6	ff.
2 Etwa in den Nachrufen auf Schulz von Flume, AM 9 (1959), S. 11–16 (etwas kürzer 

schon ders., SZ 75 (1958), S. 499–503; Van Oven, TR 26 (1958) S. 264 f.; Archi, SDHI 24 
(1958), S. 453–456 und Kaser, Iura 9 (1958), S. 143 f. oder in der laudatio anlässlich seines 
70. Geburtstags von Pringsheim, JZ 1949, S. 277 f. Siehe ferner De Francisci im Vorwort der 
italienischen Fassung Schulz’ Geschichte der römischen Rechtswissenschaft (Storia della giu-
risprudenza romana (1968), S. X f.); Bretone, Sem. Bari 1977, S. 26; D’Ippolito, Index 21 
(1993), S. 560; Liebs, Gnomon 67 (1995), S. 475 und zuletzt Ernst, in: Beatson/Zimmermann 
(Hrsg.), Jurists, S. 175–178. Ganz anders meint Tuori, in: Tuori/Björklund (Hrsg.), Autonomy 
and	Authority,	S.	41	f.,	dass	Schulz	bis	1933	hauptsächlich	textkritische	Arbeiten	veröffentlicht	
habe,	während	die	ab	1933	veröffentlichten	Hauptwerke	(„Prinzipien	des	Römischen	Rechts“,	
„History of Roman Legal Science“ und „Classical Roman Law“) „books with agenda“ seien, 
die Tuori auf eine bewusste, politisch motivierte Reaktion Schulz’ auf „Nazi racial laws“ zu-
rückführt; vgl. auch Tuori, Empire, S. 83. Hiergegen zurecht Giaro, FP 6 (62) (2020), S. 70 
(mit Replik von Tuori, FP 6 (62) (2020), S. 87–90). In diese Kerbe schlägt auch Erkillä, Con-
ceptual Change, S. 163 f., ohne aber konkrete Beispiele anführen zu können. Sehr kritisch zu 
Erkillä Zimmermann, SZ 137 (2020), S. 545 f. Zum Ganzen noch näher unten S. 121, 139.

3 So ist beispielsweise Werner Flume grundsätzlich zuzustimmen, wenn er bei seinem 
Lehrer Schulz eine andere Haltung gegenüber den vorjustinianischen Texten in den Jahren 
1911 und 1926 ausmacht; vgl. Flume, AM 9 (1959), S. 13; ders., SZ 75 (1958), S. 500 f. Aller-
dings ist das von ihm gewählte Beispiel insofern nicht über jeden Zweifel erhaben, weil Flume 
mit den pseudo-paulinischen Sentenzen und dem pseudo-ulpianischem liber singularis regu-
larum zwei unterschiedliche Schriften mit ganz unterschiedlichen forschungsgeschichtlichen 
Schicksalen miteinander in Beziehung setzt.
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schehen, die Romanistik habe Schulz’ Forschungsansätze überwunden und die 
Interpolationistik insgesamt hinter sich gelassen. Diese Vorstellung ist jedoch 
nicht selten wohl nur dem äußeren Anschein nach gerechtfertigt.4 Vor allem 
aber impliziert ein damit zusammenhängendes Desinteresse die Aussage, aus 
dieser meist negativ konnotierten jüngeren Vergangenheit nicht lernen zu kön-
nen. Diese Grundannahme ist aber falsch. Denn wenn eine Wissenschaftsdis-
ziplin wissen will, was sie tut, muss sie wissen, was sie getan hat und warum.5

Hinzu kommt, dass die von Schulz erzielten grundsätzlichen Fortschritte in 
der Nachbetrachtung zum Teil dadurch eingeebnet werden, dass auch dessen 
spätere Arbeiten den früheren teilweise gleichgestellt und weitestgehend un-
differenziert	 als	 „interpolationistisch“	 bezeichnet	 werden.6 Wir werden aber 
sehen, dass die späteren Arbeiten eine deutliche methodische Distanz zu seinen 
früheren Untersuchungen erkennen lassen. Insofern soll die Arbeit auch dieser 
vereinfachenden Sichtweise entgegentreten.

Ziel dieser Arbeit ist es daher zu zeigen, dass sich nicht nur in groben Zügen 
eine Entwicklung in Schulz’ romanistischen Arbeiten vollzieht, sondern dass 
sich die verschiedenen Entwicklungsstufen gerade anhand einer veränderten 
Wahrnehmung einzelner Quellenfragmente unmittelbar nachweisen lassen. Da-
raus folgt eine Konzentration auf Textstellen, mit denen sich Schulz – im güns-
tigsten Fall exegetisch – im Laufe seiner langjährigen Forschertätigkeit mehr-
fach beschäftigt hat. Wir wollen aber nicht nur mit, sondern auch über Schulz 
hinausgehen. Daher nimmt diese Untersuchung auch die Wirkung und Rezepti-
on der von Schulz entwickelten Gedanken und Forschungsansätze in den Blick. 
Einen Schwerpunkt bildet hierbei die Auseinandersetzung mit Franz Wieacker. 
Dieser unternahm bekanntlich mit seinen „Textstufen“7 den Versuch, die aus 
der Neuen Arbeitshypothese folgende Forderung, die Überlieferungsgeschichte 

4 Wie sehr die interpolationistischen Grundannahme etwa eines theoriefreien Fallrechts – 
trotz expliziter Lossagung von der Interpolationistik – noch heute nachwirken, hat vor allem 
Behrends (grundlegend: „Das Werk Otto Lenels und die Kontinuität der romanistischen Fra-
gestellungen. Zugleich ein Beitrag zur grundsätzlichen Überwindung der interpolationis-
tischen	Methode“,	in:	Index	19	(1991),	S.	169–213;	„Die	Grundbegriffe	der	Romanistik.	Zu-
gleich	eine	Warnung	vor	dem	l’art	pour	l’art“,	in:	Index	24	(1996),	S.	1–69	(insb.	S.	5	f.,	9	ff.,	
33 f.); „La nuova traduzione tedesca dei ‚Digesta‘ e la critica interpolationistica“ (in: Index 25 
(1997), S. 13–19)) aufgezeigt. Siehe daneben noch Jung, Darlehensvalutierung, S. 16 f. und 
S. 33–38 und Avenarius, in: Funke/Lachmeyer (Hrsg.), Formate, S. 18–23.

5 Behrends, Index 19 (1991), S. 169; Avenarius, in: ders. (Hrsg.), Hermeneutik, S. 9; ders., 
in:	Heun/Schorkopf	(Hrsg,),	Wendepunkte,	S.	83	ff.

6 Talamanca, Diritto Romano, S. 744 bezeichnet Schulz’ „History of Roman Legal Sci-
ence“, die im Folgenden mit „History“ abgekürzt wird, als „una trattazione che rimane in sos-
tanza omologa alla metodologia degli anni ’30“, womit er (S. 684) eine „metodologia degli 
studi romanistici marcata essenzialmente dal ricorso alla critica interpolazionistica“ meint, von 
der sich Schulz nie gelöst habe. Dagegen schon Avenarius, Ps.-Ulpian, S. 52, Fn. 103. Vor ent-
sprechenden Verallgemeinerungen warnt auch D’Ippolito, Index 21 (1993), S. 560.

7 Textstufen klassischer Juristen, Göttingen 1959, Ndr. 1975.
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sämtlicher Schriften der klassischen Zeit zu untersuchen, und knüpfte damit un-
mittelbar an Schulz’ Forschungen an.

Die Untersuchung der Entwicklung der Arbeitsüberzeugungen Schulz’ bie-
tet sich nicht nur an, weil diese Entwicklung stattfand und sich in seinem Werk 
und der Wahrnehmung desselben durch andere Autoren niederschlug, sondern 
weil Schulz in ungewöhnlicher Weise – und in der Deutlichkeit, mit der er sich 
auch gegenüber anderen Autoren äußerte8 – die eigene, jeweils zurückliegende 
Entwicklung analysierte.

Der eingangs beschriebene methodische Wandel in der Romanistik ist eng 
mit der veränderten Wahrnehmung der in den außerjustinianischen Quellen9 
überlieferten Fragmente von Juristenschriften der sog. klassischen Zeit verbun-
den.10 Schulz selbst sprach in diesem Zusammenhang sogar von einer koper-
nikanischen Wende.11 Aus diesem Grunde gebührt der Gegenüberstellung der 
doppelt, d. h. sowohl in den Digesten als auch – zumindest nach damals je-
denfalls	in	Teilen	zugrunde	gelegter	Auffassung	–	in	nachklassischen,	vorjus-
tinianischen Texten überlieferten Fragmente, die wir im Anschluss an Chiaz-
zese „Confronti“12 nennen wollen, im folgenden besondere Aufmerksamkeit. 
Den größten Erkenntnisgewinn versprechen nach dem zuvor Gesagten die von 
Schulz selbst in unterschiedlichen Zeitabständen vorgenommenen Confronti, 
wenngleich die Zahl der gefundenen Beispiele überschaubar bleibt.

8	 Vgl.	die	treffenden	Worte	Riccobonos (in BIDR 53/54 (1948), S. 400): „ingegno vivo, 
temperamento brillante, esuberante, di singolare prontezza e potenza di sintesi, risoluto, auto-
ritario, che lascia i dubbi e le incertezze ai deboli.“

9 Damit meinen wir selbständig, d. h. nicht durch die Digesten überlieferte vorjustinia-
nische Juristenschriften. Zu den im Rahmen dieser Untersuchung wichtigsten Quellen zählen 
neben dem Codex Veronensis 13 (mit den gaianischen Institutionen) u. dem Codex Vaticanus 
Reginae 1128 (mit einem Auszug aus dem pseudo-ulpianischen liber singularis regularum) die 
pseudo-paulinischen Sentenzen, über die nicht allein, aber insb. die lex Romana Visigothorum 
erhellt. „Confronti“ mit Ulpians Edikt- und Sabinuskommentar ermöglichen darüber hinaus 
die sog. Fragmenta Vaticana, die sog. Collatio, der Papyrus Rylands 474 b recto und die sog. 
Scholia Sinaitica. Näher zu allen Schriften Wieacker, Textstufen, S. 139–177, jedoch auf dem 
Stand von 1959.

10 Wieacker, Textstufen, S. 15.
11 SZ 68 (1951), S. 11 und auch S. 6: „Der Fehler der älteren Interpolationenforschung 

war […] ihr konservatives Vertrauen auf die Klassizität der nachklassischen Überlieferung.“
12 Vgl. Chiazzese, Confronti [1931], S. 3 f. Zu Chiazzeses berühmtester Schrift näher 

unten (S. 106 f.). Präzisierend kann man mit Wieacker, Est.	 d’Ors	2,	S.	1118	von	„offenen“	
Confronti sprechen. Die „verdeckten“ Confronti beschränken sich entweder auf verschiedene 
Exemplare derselben Schrift in den Vorlagen der just. Digesten- u. Institutionenkommission 
oder auf vorjustinianische Varianten einer Schrift nur in den Digesten. Dazu gehören insb. die 
sog. leges geminatae (vgl. früher nur Einführung (1916), S. 45–50 mit weiteren Literaturanga-
ben auf S. 45, Fn. 3) und jetzt zu geminitationes und similitudines García Garrido, Est. d’Ors 
1, S. 517–537; Reinoso-Barbero, Index 25 (1997), S. 207–236). Für die Textgeschichte einer 
Schrift bis zu ihrer Aufnahme in die Digesten bleibt ihre Bedeutung allerdings überschaubar. 
Folgerichtig handelt Wieacker, Textstufen,	S.	184	ff.	von	ihnen	nur	in	einem	Exkurs.	Schulz	
selbst versteht leges geminatae mitunter enger; vgl. unten S. 107.
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Die individuelle Entwicklung bei Schulz kann nur vor der Folie der all-
gemeinen methodischen Entwicklung der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
verstanden werden, in der die Frage der Interpolationen13 zunächst im Zentrum 
der sog. modernen romanistischen Textkritik14 steht.15 Aus diesem Grunde ist 
nachfolgend, soweit erforderlich, den Kapiteln eine kurz gehaltene Einführung 
in den wissenschaftsgeschichtlichen Kontext vorangestellt.16

II. Zugrundeliegende Materialien

Die vorliegende Untersuchung stützt sich in erster Linie auf die von Schulz ver-
öffentlichten	Arbeiten.	Hierüber	musste	 in	 einem	 ersten	 Schritt	 zunächst	 ein	
Überblick gewonnen werden. Denn die bisherige Aufstellung der wissenschaft-
lichen	Veröffentlichungen,	 die	 dem	 ersten	 Band	 der	 Festschrift	 Fritz	 Schulz	
von 1951 vorangestellt worden war und somit ohnehin nur die bis zu diesem 
Zeitpunkt bereits erschienenen Schriften erfasste, blieb trotz der von Kaser17, 
Ernst18 und zuletzt von Breunung und Walther19 vorgenommenen Ergänzungen 
unvollständig.	Das	 lag	unter	anderem	daran,	dass	man	offenbar	ohne	weitere	
Prüfung	die	brieflich	Pringsheim20 mitgeteilten eigenen Angaben des damals 

13 Hierunter verstehen wir heute üblicherweise absichtliche, als solche nicht kenntlich ge-
machte nachträgliche Änderungen eines Textes. Zu anderen mit dem Ausdruck verbundenen 
Konzepten unten S. 13, Fn. 13.

14 Ihr Gegenstand ist die sog. höhere Textkritik, die sich traditionell neben der Frage der 
Glaubwürdigkeit inhaltlicher Mitteilungen eines Textes der der Authentizität des Werks selbst 
(Wieacker, SZ 91 (1974), S. 1, Fn. 1) sowie der Frage der sog. Interpolationen widmet; Wie-
acker, RRG 1 (1988), S. 113; Kantorowicz, Textkritik (1921), S. 4 f. Die Übergänge zwischen 
niederer und höherer Textkritik sind aber, auch wenn die Interpolationistik gerade zu Beginn 
scharf	zu	trennen	versuchte,	fließend	(vgl.	Knütel, SZ 115 (1998), S. 57–60 mit instruktiven 
Beispielen). So liegt bereits der Herstellung der ursprünglichen Gestalt der Quelle ein gewis-
ses Vorverständnis über Glaubwürdigkeit und Authentizität des Textes zugrunde; Wieacker, 
RRG 1 (1988), S. 113, Fn. 5. Es ist daher nicht überraschend, dass auch die höhere Textkritik 
sich Methoden der niederen bedient, wie die Beispiele von Schulz und Niedermeyer zeigen. 
Dazu unten S. 116.

15 Mantovani, Atti Trento 2007, S. 151.
16 Auf einen Gesamtüberblick über Geschichte und Entwicklung der modernen Interpola-

tionenkritik wurde hingegen verzichtet. Siehe statt vieler die umfassenden Nach- und Quer-
verweise bei Wieacker, RRG 1 (1988), S. 155, Fn. 3, zu ergänzen etwa noch um die Zusam-
menfassung von Andrés Santos, El interpolacionismo. Auge y decadencia de un método de 
investigación sobre el Digesto, in: Mantovani/Padoa Schioppa (Hrsg.), Interpretare il Digesto, 
S. 557–595; Backhaus,	DNP,	Bd.	14,	Art.	 Interpolationenforschung,	Sp.	617	ff.	und	die	Aus-
führungen in den Atti Trento 2007 von Mantovani (S. 153–161) und Talamanca	 (S.	218	ff.,	
aber von 1995).

17 Kaser, Iura 9 (1958), S. 143, Fn. 1.
18 Ernst, in: Beatson/Zimmermann (Hrsg.), Jurists, S. 203.
19 Breunung/Walther,	BBHb	1,	S.	457	ff.,	denen	dabei	aber	noch	einige	Fehler	unterlaufen	

sind.
20 Brief von Schulz an Pringsheim vom 18.04.1949 (Schulz-Archiv).
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fast 70-jährigen Forschers übernommen hatte.21 Aus diesem Grunde haben wir 
ein	neues	Verzeichnis	der	wissenschaftlichen	Veröffentlichungen	dieser	Arbeit	
als Anhang beigefügt.

Im Zuge der Auseinandersetzung mit Schulz’ methodischer Entwicklung 
wurde	zudem	eine	Menge	an	unveröffentlichten	Dokumenten	gesichtet.	Es	han-
delt sich dabei zumeist um Briefe von Schulz insbesondere an Fachkollegen, 
die heute in Universitäts- und Fakultätsarchiven sowie den Nachlässen der je-
weiligen Adressaten aufbewahrt werden. Der größte Teil des vorhandenen Ma-
terials	 befindet	 sich	 in	 dem	von	Wolfgang	Ernst	 geführten	und	von	uns	 hier	
sog. Schulz-Archiv, das der Verfasser dieser Abhandlung in Zürich zweimal 
einsehen durfte, sowie in dem Archiven der Oxford University Press und der 
Universität Oxford.

Daneben	konnten	aber	auch	unveröffentlichte	Zeugnisse	ausgewertet	wer-
den,	die	in	der	(biografischen)	Schulz-Forschung	bislang	unberücksichtigt	ge-
bliebenen sind, u. a. Briefe von Schulz an Wolfgang Kunkel aus dem Kunkel-
Nachlass des Archivs der Bayerischen Akademie der Wissenschaften sowie 
weitere	 briefliche	Mitteilungen	 Schulz’	 aus	 dem	Fakultätsarchiv	 der	Rechts-	
und Staatswissenschaftlichen Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-
Universität Bonn.

Neben den wissenschaftlichen Publikationen wurden im Rahmen dieser Ab-
handlungen	unveröffentlichte	Dokumente	 jedoch	nur	dann	ergänzend	mitein-
bezogen, soweit darin enthaltene Äußerungen den Blick auf Schulz’ eigene Per-
spektive	 eröffnen	oder	 sonst,	 etwa	mit	Blick	 auf	 seinen	äußeren	Werdegang,	
wichtige Präzisierungen ermöglichen.

21 Darauf deutet das Fehlen von Arbeiten hin, die Schulz selbst an anderer Stelle (z. B. Ein-
führung (1916), S. 61, Fn. 2 mit Verweis auf seine Rezension einer Arbeit Adolf Lasts in RZZP 
1 (1909), S. 374–380) nennt, sowie die übereinstimmenden Titelangaben der Aufsätze, die teil-
weise eine davon abweichende Originalüberschrift tragen.
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Der	 am	 16.06.1879	 im	 schlesischen	 Bunzlau	 (Bolesławiec)	 geborene	 Fritz	
Heinrich Schulz1 verbrachte die ersten zwei seiner insgesamt drei Studienjahre 
in Berlin. Dort war es vor allem Emil Seckel (1864–1924), der in dem jungen 

1	 Die	 nachfolgende	 kurze	 biografische	 Skizze	 soll	 lediglich	 die	 wichtigsten	 Eckdaten	
Schulz’ äußeren Werdegangs festhalten, um die verschiedenen Perioden seines wissenschaftli-
chen	Schaffens	besser	einordnen	und	verstehen	zu	können.	Auf	eine	weitere	Schulz-Biografie	
wird hier hingegen verzichtet, weil die hier verfolgte Aufgabenstellung eine solche nicht er-
fordert und über Schulz zudem das meiste bereits gesagt worden ist.

Die	 ausführlichste	 und	 detailreichste	 Schulz-Biografie	 hat	 Ernst, in: Beatson/Zimmer-
mann (Hrsg.), Jurists, S. 105–203 im Jahre 2004 vorgelegt. Ernst konnte dafür auf die For-
schungsergebnisse von Breunung und Walther zurückgreifen, die allerdings selbständig erst 
deutlich	später,	nämlich	2012	im	1.	Band	ihres	bio-bibliografischen	Handbuchs	zur	Emigration	
deutschsprachiger	Rechtswissenschaftler	 ab	1933	veröffentlicht	wurden;	Breunung/Walther, 
BBHb 1, S. 432–459. Das Handbuch bezieht sich wiederum in großen Teilen auf die zwischen-
zeitlich	veröffentlichte	Schulz-Biografie	von	Ernst.

Nicht zuletzt deshalb behalten daneben die Berichte der Zeit- und Fachgenossen, die 
Schulz noch persönlich kannten, ihren eigenständigen Wert. In diesem Zusammenhang sind 
an erster Stelle die Nachrufe seines Schülers Werner Flume in AM 9 (1959), S. 3–26; ders., 
SZ 75 (1958), S. 496–507 und von Archi, SDHI 24 (1958), S. 451–459 zu nennen, ferner die 
von van Oven, TR 26 (1958) S. 264 f.; Lauria, Labeo 4 (1958), S. 237 f.; Kaser, Iura 9 (1958), 
S. 142–145; Wolff, JZ 1958, S. 186; Mann, NJW 1958, S. 134; ders., The Times v. 21.11.1957 
S. 14; Flume/Noth, JJP 11/12 (1957/58), S. 23 f. sowie die wissenschaftlichen Würdigungen 
anlässlich seines 70. Geburtstags von Pringsheim, DRZ 4 (1949), S. 277 f. und Kaser, SJZ 4 
(1949), Sp. 514 f.

Einen Einblick in Schulz’ Berliner Zeit geben über die Angaben von v. Lösch, Geist, 
S. 183–187,192–197 hinaus noch Archi, Sem. Bari 1977, S. 98–102 sowie Guarino, Labeo 7 
(1961), S. 289 f. Für die Oxforder Jahre siehe noch Nicholas und Birks in: Beatson/Zimmer-
mann (Hrsg.), Jurists, S. 745 f. bzw. 250.

Weitere	biografische	Einträge	und	Angaben	etwa	bei	Albertario, Enc. It. 31 (1936) s. v. 
Schulz, Fritz Heinrich, S. 130; Röder/Strauss, International Biographical Dictionary of Central 
European Emigrés 1933–1945 2.2, S. 1054; Keller, DBC 3 (2004), S. 872–874; Kleinheyer/
Schröder, Juristen6, S. 552 f.; Paricio, in: Domingo (Hrsg.), Juristas 3 (2004) [2001], S. 977–
979; Ernst, NDB, Bd. 23 (2007), S. 714 f.; Breunung, SZ 116 (1999), S. 286, Fn. 26, 289 f.; Ni-
cholas, ODNB, Bd. 49 (2004), S. 277 f.; Lévy-Bruhl, RHDFE 36 (1958), S. 138; Heuer/Wolf, 
Campus Judaica 6, S. 342–344; Göppinger, Juristen2, S. 316, 187, Fn. 19; Smend, in: Leussink 
(Hrsg.), Studium Berolinense, S. 114 f.; Krehan, Reintegration, S. 113–125; Ebel, in: Fischer 
u. a. (Hrsg.), Exodus, S. 135 f. Einen Überblick über weitere Einträge in Nachschlagewerken 
und Handbüchern geben Breunung/Walther, BBHb 1, S. 454 f., zu ergänzen noch um den von 
Volbehr/Weyl, Prof. u. Doz. d. CAU Kiel4, S. 39 (II A 79).

Die nähere Auseinandersetzung sowohl mit Schulz’ publizierten Arbeiten als auch mit bis-
her	in	der	Forschung	unberücksichtigt	gebliebenen	unveröffentlichten	Äußerungen	von	bzw.	
über	Schulz	förderte	auch	in	biografischen	Fragen	punktuell	neue	Erkenntnisse	zu	Tage.	Wich-
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Studenten das Interesse für das Römische Recht weckte.2 Der anschließende 
Wechsel an seine Heimatuniversität Breslau erfolgte unfreiwillig. Wie Flume3 
berichtet, hatte Schulz wegen des Studiums der orientalischen Sprachen in Ber-
lin bleiben wollen. Sein auf diese Begründung gestütztes Gesuch um Zulassung 
zur Prüfung am Kammergericht wurde jedoch abgelehnt, weshalb er die Prü-
fung an seiner Heimatuniversität in Breslau absolvierte.4

In Breslau schloss Schulz 1902 sein Studium ab und wurde 1904 ebenda mit 
einer von Paul Jörs (1856–1925) betreuten Arbeit über „Die actiones in id quod 
pervenit und in quantum locupletior factus est“ promoviert. Seine im Folge-
jahr	veröffentlichte	Dissertation	bildet	mit	zwei	weiteren	1906	veröffentlichten	
romanistischen Arbeiten diejenige Gruppe an Schriften, die Schulz später als 
„Anfänger-Abhandlungen“ bezeichnete.

Die im Anschluss an seine Habilitation im Römischen Recht (ebenfalls noch 
1905 mit der „Anfänger-Abhandlung“ über die „Klagen-Cession im Interes-
se des Cessionars oder des Cedenten im klassischen römischen Recht“) unter 
Fridolin Eisele (1837–1920) in Freiburg folgenden Arbeiten haben zunächst 
vorwiegend geltendes Zivilrecht zum Gegenstand. Mit dem Wechsel nach 
Innsbruck (1909) publiziert Schulz von 1911 bis 1912 mit seinen „Custodia-
forschungen“5 wieder Romanistica. Diesen Einzelstudien zur custodia-Haftung 
im römischen Recht lässt er auf seinen weiteren Stationen Kiel (ab 1912), Göt-
tingen (ab 1916) und Bonn (1923–1931) neben der bekannten „Einführung in 
das Studium der Digesten“ (1916) noch mehrere weitere interpolationistische 
Arbeiten folgen.

Die 1926 herausgegebene „Epitome Ulpiani“ läutet eine neue Phase ein, die 
nur mit der glücklichen Vereinigung juristischer und historisch-kritischer Be-
fähigung in einer Person erklärt werden kann. In der Tat sah er sich selbst in der 
Tradition seines Vorbilds6 Mommsen nicht allein als Juristen, sondern auch als 
Philologen.7 Im Zentrum der Beschäftigung standen insbesondere in der Berli-

tige, auf einem dieser beiden Wege gewonnene Präzisierungen sollen nicht vorenthalten wer-
den und wurden daher fortlaufend in den (Fußnoten-)text integriert.

2 Dazu und zum Verhältnis Seckel und Schulz näher unten S. 53	ff.
3 Flume, AM 9 (1959), S. 6; ders., SZ 75 (1958), S. 496.
4 Flume, AM 9 (1959), S. 6; ders., SZ 75 (1958), S. 496.
5 Zu den einzelnen Abhandlungen unten S. 27 f.
6 Schulz hatte nach Flume, AM 9, S. 7; ders., SZ 75 (1958), S. 497 in seinem Arbeitszim-

mer neben dem von Savigny ein Bild von Mommsen hängen.
7 Vgl. den Brief von Schulz an Kenneth Sisam vom 04.04.1943, OUP Archiv PB/

ED/010383 (die folgende Passage abgedruckt auch bei Ernst, in: Beatson/Zimmermann 
(Hrsg.), Jurists, S. 174): „Mommsen was both a lawyer and philologist, and I try to follow 
him.“ und an Vivian De Sosa Pinto v. 17.12.1938, SPSL 274/2 ‚SCHULZ, F.‘, Bl. 75v: „I have 
studied Latin philology and have written some philological books on Roman jurists. My late 
Brother was Hans Schulz. […] I possess an important part of his library. I think I might be well 
able to teach the living German language […]“ sowie an Max Radin v. 05.12.1938, wieder-
gegeben bei Petit,	Max	Radin,	S.	142	(=	Nr.	112):	„I	am	fully	qualified	for	Ancient	History,	for	
German Language (modern) and for the History of German Literature since Lessing. I have 
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ner Zeit (ab 1931) nicht mehr einzelne dogmatische Fragestellungen, sondern 
die Überlieferungsgeschichten ganzer Schriften.

Etwa	ab	1933	ergriff	das	NS-Regime	mehrere	Maßnahmen	gegen	den	po-
litisch unliebsamen8 Sohn einer jüdischen Mutter9, die schließlich in seiner 
Zwangsemeritierung endeten. In den dann einsetzenden, von ihm so genannten 
„traurigen Berliner Jahren“10	veröffentlichte	Schulz	seine	berühmten	„Prinzi-
pien des römischen Rechts“ (1934) und arbeitete an seinem kritischen Kom-
mentar zu den Quaestiones Papinians, von dem aber lediglich Proben und diese 
wesentlich später (ab 1949) herausgegeben wurden. Erst kurz vor Ausbruch des 
Krieges emigrierte Schulz 1939 über Leiden nach Oxford. Trotz materiell äu-
ßerst beengter Verhältnisse verlebte er zumindest in wissenschaftlicher Hinsicht 
noch einige „höchst fruchtbare Jahre“11 und publizierte noch bis 1952.12 Neben 
seinem	 zunächst	 in	 englischer	 Sprache	 veröffentlichtem	 Hauptwerk,13 der 
„History of Roman Legal Science“ (1946) dokumentieren das sein Lehrbuch 
„Classical Roman Law“ (1951) sowie seine Studien zur Genese von Henry de 
Bractons „De legibus et consuetudinibus Angliae“. 1957 verstarb der vielfach 
geehrte14 Forscher in Oxford.

studied philology […]“. Zum Hintergrund der beiden letztgenannten Briefe Ernst, in: Beatson/
Zimmermann (Hrsg.), Jurists, S. 138–144 („In search of an overseas position“).

8 Schulz war in seiner Zeit in Göttingen (gemeinsam mit seiner Schwester Marie Schulz) 
Gründungsmitglied der neuformierten linksliberalen DDP gewesen; vgl. Ernst, in: Beatson/
Zimmermann (Hrsg.), Jurists, S. 119 f.; Archi, Sem. Bari 1977, S. 99. Nach v. Lösch, Geist, 
S. 179 richteten sich die ersten Maßnahmen der NSDAP gerade gegen linksgerichtete Profes-
soren mit jüdischem Hintergrund; vgl. auch Jakobs, Gedenkreden, S. 79 m. Fn. 5.

9 Kurzzusammenfassung der Vorgänge (ohne Nennung des Namens) bei Hartshorne, Uni-
versities, S. 101, Fn. 1 (abgedruckt auch bei Ernst, in: Beatson/Zimmermann (Hrsg.), Jurists, 
S.	127,	Fn.	176).	Siehe	 im	Vergleich	dazu	die	„offizielle“	Darstellung	 in	der	Chronik	FWU	
Berlin (1932/35), S. 9, 43.

10 Vgl. unten S. 140 (mit Fn. 754).
11 Brief von Schulz an Helga Arnold vom 18.04.1949 (Schulz-Archiv), abgedruckt bei 

Ernst,	in:	Beatson/Zimmermann	(Hrsg.),	Jurists,	S.	198	ff.
12	 Jedenfalls	offiziell	bis	1957	gehörte	Schulz	zudem	dem	„comitato	scientifico	internazio-

nale“ der Fachzeitschrift Iura an.
13 In der Literatur wird bisweilen der auf Schulz selbst nicht zurückgehende Gedanke aus-

gesprochen, die „History“ bilde gemeinsam mit den „Prinzipien“ und „Classical Roman Law“ 
eine Trilogie. So insbesondere Flume, AM 9 (1959), S. 16; ders., SZ 75 (1958), S. 502; ähnlich 
Schermaier, in: Grundmann u. a. (Hrsg.), FS Jur. Fak. HU Berlin (2010), S. 690. Schon Berger, 
Seminar 10 (1952), S. 93 sprach in diesem Zusammenhang von einem trifolium, Flume damit 
möglicherweise inspirierend.

14 Ehrendoktor der Universität Frankfurt a. M. (1949), Honorarprofessor der Universität 
Bonn (1951), membro corrispondente estero dell’Accademia dei Lincei, Rom (1952) unter der 
Präsidentschaft Arangio-Ruiz’; vgl. Minale, in: ders. (Hrsg.), Carteggio Croce – Arangio-Ruiz, 
S. XXXVII f., Fn. 95. Zudem erhielt er 1927 die Ehrenmitgliedschaft des Istituto di storia del 
diritto Romano di Catania; vgl. Gnomon 3 (1927), S. 560. Die am 06.05.1927 von Antonio 
Zocco-Rosa	ausgestellte	Ernennungsurkunde	befindet	sich	im	Schulz-Archiv.
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I. Corpus Iuris Civilis

Constitutio Deo Auctore

C. Deo Auctore 12 71

Constitutio Tanta

C. Tanta 10 17
C. Tanta 9 68
C. Tanta 21 71

Digesta Iustiniani

D. 1,2,1 155
D. 1,2,2 155
D. 1,3,24 168
D. 1,1,5 202
D. 3,5,9,1 152
D. 3,5,18,1 109
D. 4,3,1,2 162
D. 4,4,24,2 109
D. 5,2,13 109, 115
D. 9,2,7,1–8 130
D. 9,2,9 130
D. 9,2,11 pr–5 130
D. 9,2,27,9 119
D. 9,2,27,10 119
D. 9,2,27,17 119
D. 12,1,1 pr–1 193, 195–202
D. 12,1,1,1 196
D. 13,5,18,2 202
D. 16,3,24 186
D. 17,1,14 pr 22, 34
D. 18,1,35,4 22, 23, 24, 32, 35 f., 

37, 44, 45,
D. 18,4,21 34, 37, 44, 56
D. 18,6,12 61
D. 18,6,15,1 20
D. 18,6,19,1 192

D. 20,5,12,1 109
D. 22,5,17 97
D. 23,3,34 171–180
D. 25,1,3,1 67, 71 f., 73, 76, 85, 

86
D. 25,1,5 pr 67, 73, 74, 75, 76
D. 25,1,5,1 72
D. 25,1,9 67, 68, 69, 71
D. 25,1,11 pr 69
D. 27,3,1,10–13 51
D. 28,1,27 152
D. 32,36 109, 115
D. 34,3,28,7 115
D. 41,1,63 63
D. 41,2,18,1 152
D. 44,7,25 97
D. 46,7,20 115
D. 47,2,1,3 129
D. 47,2,81 pr 22, 23, 32, 33, 34, 

44
D. 47,2,14 pr 23, 32, 33, 35, 44
D. 47,2,14,12 49
D. 47,2,15 34
D. 47,2,26,1 43
D. 47,2,68,2 152
D. 47,2,81 pr 23, 32, 33, 34, 44
D. 47,2,83,1 43
D. 47,4,1,1 202
D. 49,17,19 pr 109
D. 50,17,116 199
D. 50,17,202 129

Codex Iustinianus

C. 1,17,1,12 71
C. 1,17,2,1 71
C. 5,13,1,5e 85
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C. 6,2,22,3a 34, 35
C. 6,8,2 190

C. 8,44,24 pr. 192

II. Andere juristische Quellen

Codex Theodosianus

CTh 1,4,1 120, 191
CTh 1,4,2 42, 120
CTh 1,4,3 42, 191
CTh 3,12,1 99
CTh 8,16,1a 96, 99
CTh	9,7,6	 143

Collatio legum Mosaicarum   
et Romanarum

Coll. 2,2 97
Coll. 2,4,1 119
Coll. 4,1 144
Coll. 5,3,1 143, 144
Coll. 6,2 97, 99
Coll. 12,7,7 119
Coll. 12,7,8 119
Coll. 16,4 97

Fragmenta Vaticana

Fr. Vat. 12 192
Fr. Vat. 16 50
Fr. Vat. 23 50
Fr. Vat. 224–226 164, 190
Fr. Vat. 226 190 f., 192
Fr. Vat. 269 171–180
Fr. Vat. 294,1 192
Fr. Vat. 312 192

Gaius Institutiones

Gaius 3,203–207 48 f., 167 f.
Gaius 3,205 48 f., 55, 58

Papyrus Rylands

Pap. Ryl. 474 b recto 193, 195, 196, 197
Pap. Ryl. 474 b verso 196, 201, 204

Pseudo-ulpianischer liber singularis 
 regularum

Ps.-Ulp. 3,3 97
Ps.-Ulp. 6,14–17 52
Ps.-Ulp. 22,6 99

Scholia Sinaitica

Sin. 1 68
Sin. 2 68
Sin. 18–20 67
Sin. 18 71 f., 73, 75, 76, 85, 

86
Sin. 19 73–76
Sin. 20 68–71
Sin. 21 85

Sententiae Pauli

Paul. Sent. 2,4, 2–3 52
Paul. Sent. 2,4,2,3 52
Paul. Sent. 2,31,30 43
Paul. Sent. 2,31,17 24, 36–38, 40, 41, 

42, 44, 45, 63, 70, 
83, 98

III. Literarische Quellen

Cic. Acad. Lucullus 12,37 196
Cic. Brut. 41,152  130
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Die Nachweise im Register beschränken sich auf die Nennung der Hauptfundstellen. Auf 
die Aufnahme eines Registereintrags zu Schulz wurde verzichtet.

Abstraktion  58, 128–130, 131, 133, 149
Abstraktionsfeindlichkeit siehe Abstrak-

tion
actio furti  19–25, 27, 31–37, 43, 44, 45, 

48 f.
akademischer Typ  150
Aktivlegitimation zu actio furti  20, 23, 

31 f., 36, 46, 49, 53, 61, 138, 186
Albertario, Emilio  29 (m. Fn. 93 u. 94), 

30, Fn. 99, 64, 82, 86, 94, Fn. 476
Alte Arbeitshypothese siehe Ältere 

 Arbeitshypothese
Ältere Arbeitshypothese  1 f., 64, Fn. 309, 

66, 77, 91, 102, 113, 193, 207 f.
Anordnung nach Massen  71, 142 f.
Arangio-Ruiz, Vincenzo  97, 124
Archetyp siehe Archetypus
Archetypus  110 f., 116 f., 119 f., 209
Archi, Gian Gualberto  140 f., 144

Begriffsbestimmungen	siehe Definitio-
nen

Bekker, Ernst Immanuel  28
Beryt  66, 198
Beseler, Gerhard von  28–30, 35, 41 f., 94, 

Fn. 476, 95, 96, 151, 152, Fn. 828
– Beiträge zur Kritik der römischen 

Rechtsquellen  28 f., 78, Fn. 379, 193
– und Schulz  28 f., Fn. 92
Biografismus		136,	Fn.	734,	153	f.
Bluhme, Friedrich  143
Boeckh, August  17, Fn. 34
Bracton siehe Bractonian Studies
Bractonian Studies  9, 54, Fn. 242, 61, 

Fn. 285, 183 f.
Buckland, William Warwick  58, Fn. 270, 

95, Fn. 476, 102, 106, Fn. 548, 181, 
197, 198

Celsus  84, 151 f., 189, 195, 197, 203
Cervidius Scaevola  104, 108–111, 114, 

116
– digesta  109–111, 114, 116, 118, 

Fn. 628
– responsa  109–111, 114, 116, 156
Chiazzese, Lauro  4, Fn. 12, 106 f., 181
– „Confronti testuali“  106 f.
Cicero  130, Fn. 698, 156, 196
„Classical Roman Law“  2, Fn. 2, 9, 183, 

184–186
Codex Theodosianus  38 f., 143, Fn. 773
Codex Vaticanus Reginae  4, Fn. 9, 93, 97
Codex Veronensis  4, Fn. 9, 47, Fn. 198, 

87, 152, Fn. 830
Codex Vesontinus  38, Fn. 143, 40 f., 43, 

83
Collatio legum Mosaicarum et Romana-

rum  52, 98, 143 f. (m. Fn. 773), 161, 
164, 166, 184

Collinet, Paul  65
commodatum  158, 169, 177, 195, 204
Confronto (testuale)  4, 67, 73, 120, 121, 

144, Fn. 779
constitutio Antoniana  65
Consultatio veteris cuiusdam iuriscon-

sulti  39 f.
Cujaz (Cuiacius)  39, Fn. 151, 40, 43
custodia-Haftung  19 f., 22, 27, 30–33

Daube, David  108, Fn. 561, 158
– und Schulz  158 m. Fn. 862
De Francisci, Pietro  146, 147
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De Zulueta, Francis  146, 147, 196, 197, 
198, 204 f.

Definitionen		129,	133,	134,	149,	201
– definitiones als Literaturform  159, 191
depositum  158, 169, 203
Droysen, Johann Gustav  13

Einfachheit  121, 128, 137
– der Rechtsinstitute  137 f.
– der Sprache  88 f., 138, 150 f.
Eisele, Fridolin  13, 14, 26, 62, 207
Enchiridion siehe Enchiridium
Enchiridium  155, 156, 210
epiklassisch  181
Epitome  100 m. Fn. 517
Epitome Ulpiani (Bezeichnung)  100 f.
Erstausgabe  111, 113 f., 116, 156 f., 209
explanatio tituli  197, 199

Fallrecht siehe kasuistische Methode
Fachsprache  89, 151, 208
Florilegium  45, 205
Flume, Werner  7, Fn. 1, 55, 147
Fragmenta Vaticana  50, Fn. 214, 52, 64, 

81, 164–166, 169–171, 175, 190 f.
Freirechtsbewegung  133
frühnachklassisch  181, 190 f., 200
fungibel (Ausdruck)  135, Fn. 729
Fungibilität der Juristen der sog. klassi-

schen Zeit  16, 134–137, 150 f., 153, 189

Gaius
– als „einfacher Rechtslehrer“  150, 152, 

Fn. 830, 154, Fn. 846
– als in klassischer Zeit lebender Nicht-

klassiker  64, Fn. 310, 111 f., Fn. 589
– Institutionen (institutiones)  49 f., 87, 

96, 98 f., 111, Fn. 589, 130 f., 149, 152, 
Fn. 830, 157 f., 167 f.

– Kommentar zum Provinzialedikt  155, 
Fn. 846, 157

– res cottidianae  156
Gegensatz „klassisch-nachklassisch“  

33 f., 47, 63, 79, 91, 182 f.
genus tenue  151
Geschichte der römischen Rechtswissen-

schaft, Entstehungszusammenhänge 
des Werks  145–148

Glosse  176, 196
Glosseme  13 f., Fn. 13, 79–81, 82 m. 

Fn. 406, 178
Gradenwitz, Otto von  14–16, 79, 140, 

Fn. 756
– und Schulz  15 f., Fn. 24; 140, Fn. 756

Haftung für custodia siehe custodia-Haf-
tung

Hasse, Johann Christian  20, 30
Historische Rechtsschule  134, 139
History of Roman Legal Science siehe 

Geschichte der römischen Rechtswis-
senschaft

holländische elegante Jurisprudenz  15, 
Fn. 23

Hugo, Gustav  16 f.
Humanität  124, Fn. 661

impensae necessariae  66, 73–75, 86
impensae voluptariae  68, 69
Index Interpolationum  28, 104
– und Schulz  28, Fn. 91
Individualität  16 f., Fn. 32
– sprachliche  150–152, 154
– wissenschaftliche 152, Fn. 830, 182 

siehe auch Fungibilität
Interpolationen  5, Fn. 13, 13 f., Fn. 13
– Abgrenzung zu Glossemen  79–81
– Fälschungsschutz  82, 85 f.
– in vorjustinianischen Texten  13 f., 

Fn. 13, 81–83
– justinianische  13 f., Fn. 13, 17, 76 f., 

Fn. 372, 90, 106
– nachjustinianische  67, 70 f., 75 f., 85, 

86, Fn. 428
– vorjustinianische  2, 13, Fn. 13, 27, 41, 

65, 79 f., 81–83
Interpolationenforschung siehe Interpola-

tionistik
Interpolationenkritik siehe Interpolatio-

nistik
Interpolationistik
– Antikritik  16 m. Fn. 26, 94 f., 104
– Hochphase  29, Fn. 93, 63 f.
– „Interpolationenproblem“ siehe Inter-

polationistik/Krise
– Krise  95, Fn. 476, 104, 171
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– methodische Absicherung  150, 170 f.
– moderne  12, Fn. 7, 13–16
– Periodisierung  94 f., Fn. 476
Isolierung   122, Fn. 648, 125–128, 132, 

139, 149
iuris consultus  127 f., 139, 149, 155

Jhering, Rudolf  15, Fn. 23, 17, Fn. 33, 
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